
 

Antrag 

 

Vorlagen-Nr.: 
AT/0041/2021-2026 

 

Vorlagenbearbeitung: 
Petra Porto 

Aktenzeichen: 
FDI/1 020.70.6 

Federführung:  
Fachbereich I 

Datum:  
28.06.2022 

 

 
 

Beschlusslauf 
 

 
 
 

Nutzung von erneuerbaren Energien bei Neubauten 
 

 

 
 
Bauausschuss 

 
am 11.07.2022 

BA/014/2021-2026 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Der Gemeindevorstand möge den entsprechenden Fachdienst beauftragen zu 

prüfen, wie sich die Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei neuen 
Bebauungsplänen umsetzen lassen könnte. Ein Bericht soll bis Ende 2022 erfolgen.  

 
2. Darüber hinaus wird der Gemeindevorstand gebeten zu prüfen, welche 

Möglichkeiten rechtlicher Art diesbezüglich bei Bestandsgebäuden und Neubauten 
bestehen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 
Sozial-, Umwelt- und Klimaausschuss 

 
am 12.07.2022 

SUKA/011/2021-2026 
 

1. Der Gemeindevorstand möge den entsprechenden Fachdienst beauftragen zu 
prüfen, wie sich die Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei neuen 
Bebauungsplänen umsetzen lassen könnte. Ein Bericht soll bis Ende 2022 erfolgen.  

 
2. Darüber hinaus wird der Gemeindevorstand gebeten zu prüfen, welche 

Möglichkeiten rechtlicher Art diesbezüglich bei Bestandsgebäuden und Neubauten 
bestehen. 

 
 



Abstimmungsergebnis: 
Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 
Haupt- und Finanzausschuss 

 
am 13.07.2022 

HFA/007/2021-2026 
 

1. Der Gemeindevorstand möge den entsprechenden Fachdienst beauftragen zu 
prüfen, wie sich die Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei neuen 
Bebauungsplänen umsetzen lassen könnte. Ein Bericht soll bis Ende 2022 erfolgen.  

2. Darüber hinaus wird der Gemeindevorstand gebeten zu prüfen, welche Möglich-
keiten rechtlicher Art diesbezüglich bei Bestandsgebäuden und Neubauten 
bestehen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 10  Nein 0  Enthaltung 0   
 
 
Gemeindevertretung 

 
am 20.07.2022 

GemV/009/2021-2026 
 

1. Der Gemeindevorstand möge den entsprechenden Fachdienst beauftragen zu 
prüfen, wie sich die Pflicht zur Nutzung von erneuerbaren Energien bei neuen 
Bebauungsplänen umsetzen lassen könnte. Ein Bericht soll bis Ende 2022 
erfolgen.  
 

2. Darüber hinaus wird der Gemeindevorstand gebeten zu prüfen, welche Möglich-
keiten rechtlicher Art diesbezüglich bei Bestandsgebäuden und Neubauten 
bestehen. 

 
 
Abstimmungsergebnis: 
Ja 30  Nein 2  Enthaltung 0   
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